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Aufmacher

Koalitionsvertrag lässt erhebliche Mehrbelastung der deutschen 
Wirtschaft für Compliance erwarten
Am 24. November 2021 haben die künftigen Regierungsparteien SPD, Grü-
ne und FDP ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Für drei aktuelle Kernthemen 
der Compliance in Unternehmen – Verbandssanktionen, Hinweisgeberschutz 
und Lieferkettengesetz – deutet sich an, dass die Umsetzung des Koalitions-
vertrags mittelfristig zu erheblichen Mehrbelastungen für die deutsche Wirt-
schaft führen könnte.

Der Aufsichtsrat in der Unternehmenskrise
Unternehmenskrisen sind vor allem auch unter 
dem Eindruck der COVID-19-Pandemie keine 
Seltenheit. Ihre Bewältigung stellt nicht nur das 
Management vor große Aufgaben. Auch die Kon-
trollorgane treffen besondere Anforderungen bei 
ihren Beratungs- und Überwachungsaufgaben. 

©
 IM

AG
O

 / 
Pa

nt
he

rm
ed

ie

Praxis Recht Research

EU-Hinweisgeberrichtlinie: Unternehmen 
haben noch viel zu tun
Am 17. Dezember 2021 endet die Frist für die 
nationale Umsetzung der EU-Hinweisgeberricht-
linie 2019/1937. Wie gut europäische Unterneh-
men auf die neuen rechtlichen Anforderungen 
vorbereitet sind, beleuchtet der Whistleblowing- 
Report 2021.

9 The Future of Compliance
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Geschäftsgeheimnis: Anforderungen an 
angemessene Schutzmaßnahmen 
Nach dem LAG Düsseldorf hat sich nun auch das 
LAG Baden-Württemberg mit den Anforderungen 
von Schutzmaßnahmen im Sinne des Geschäfts-
geheimnisgesetzes (GeschGehG) auseinanderge-
setzt und die Anforderungen an solche Schutz-
maßnahmen konkretisiert.
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JETZT ALS ONLINE-KONFERENZ

Datenschutz in der Praxis
Datenschutzverstöße vor Behörden und Gerichten

Dienstag, 25. Januar 2022
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Koalitionsvertrag lässt erhebliche Mehrbelastung der 
deutschen Wirtschaft für Compliance erwarten

„Wir schützen ehrliche Unternehmen vor 
rechtsuntreuen Mitbewerberinnen und 

Mitbewerbern. Wir überarbeiten die Vorschriften 
der Unternehmenssanktionen einschließlich der 
Sanktionshöhe, um die Rechtssicherheit von Un-
ternehmen im Hinblick auf Compliance‐Pflichten 
zu verbessern und für interne Untersuchungen ei-
nen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen“, heißt es 
im Koalitionsvertrag Rn. 3723 ff.

Bereits bei der ersten Durchsicht drängt sich 
der Eindruck auf, dass es bei der Neuregelung 
vor allem um höhere Sanktionen für Unterneh-
men gehen soll. Zwar wird die Neuregelung pri-
mär mit dem Ziel höherer Rechtssicherheit für 
die Unternehmen begründet. Dafür wäre jedoch 
ein von Vertretern von SPD und Grünen offenbar 
favorisiertes Unternehmenssanktionsrecht nicht 
erforderlich. Umgekehrt hat die Diskussion des 
Entwurfs des Verbandssanktionengesetzes in der 
letzten Legislaturperiode gezeigt, dass der Gesetz-
geber aufgrund der Vielgestaltigkeit der Norm- 
adressaten bei der Regelung konkreter Compliance- 
Pflichten sehr schnell an seine Grenzen gerät. 
Entsprechendes dürfte – u.a. aufgrund der engen 
Bezüge zum Arbeits- bzw. Mitbestimmungsrecht 
sowie zum europarechtlich determinierten Daten-
schutzrecht – für detaillierte Regelungen zu inter-
nen Untersuchungen gelten. 

„Wir setzen die EU‐Whistleblower‐Richtlinie 
rechtssicher und praktikabel um. Whistleblowe-
rinnen und Whistleblower müssen nicht nur bei 
der Meldung von Verstößen gegen EU‐Recht vor 
rechtlichen Nachteilen geschützt sein, sondern 

auch von erheblichen Verstößen gegen Vorschrif-
ten oder sonstigem erheblichen Fehlverhalten, 
dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen 
Interesse liegt. Die Durchsetzbarkeit von Ansprü-
chen wegen Repressalien gegen den Schädiger 
wollen wir verbessern und prüfen dafür Bera-
tungs‐ und finanzielle Unterstützungsangebote“, 
legt der Koalitionsvertrag Rn. 3728 ff. fest.

In der vergangenen Legislaturperiode war die 
Umsetzung der EU-Hinweisgeber-Richtlinie noch 
am Widerstand der Union gegen eine sogenannte 
überschießende Umsetzung der Richtlinie geschei-
tert. Nun soll diese überschießende Umsetzung er-
folgen, das heißt gesetzlicher Hinweisgeberschutz 
nicht nur bei der Verletzung von Europarecht wie in 
der Richtlinie vorgegeben, sondern auch weit dar-
über hinaus. Was aus der Perspektive des Hinweis-
gebers unter Umständen angemessen erscheinen 
mag, wirft aus Sicht der übrigen Normadressaten 
jedoch erhebliche Fragen auf. Mit dem Schutz des 
Hinweisgebers gehen teils weitreichende Grund-
rechtseingriffe bei den betroffenen Unternehmen 
einher (und gegebenenfalls Funktionseinschrän-

Am 24. November 2021 haben die künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP ihren Koalitionsvertrag vor-
gestellt. Für drei aktuelle Kernthemen der Compliance in Unternehmen – Verbandssanktionen, Hinweisgeberschutz 
und Lieferkettengesetz – deutet sich an, dass die Umsetzung des Koalitionsvertrags mittelfristig zu erheblichen 
Mehrbelastungen für die deutsche Wirtschaft führen könnte. 

kungen der ebenfalls betroffenen Exekutive). Je-
denfalls soweit dies nach dem Koalitionsvertrag 
auch dann gelten sollte, wenn kein Rechtsverstoß 
vorliegt, sondern sonstiges – legales – Verhalten, 
dass sich jedoch (aus wessen Sicht?) als „erheb-
liche[s] Fehlverhalten“ darstellt, wäre die Verfas-
sungskonformität des Umsetzungsgesetzes sehr 
genau zu prüfen. 

„Wir unterstützen ein wirksames EU‐Lieferket-
tengesetz, basierend auf den UN‐Leitprinzipien 
Wirtschaft und Menschenrechte, das kleinere und 
mittlere Unternehmen nicht überfordert. Das Ge-
setz über die unternehmerischen Sorgfaltspflich-
ten in Lieferketten wird unverändert umgesetzt 
und gegebenenfalls verbessert. Wir unterstützen 
den Vorschlag der EU‐Kommission zum Gesetz für 
entwaldungsfreie Lieferketten. Wir unterstützen 
das von der EU vorgeschlagene Importverbot von 
Produkten aus Zwangsarbeit“, lautet der Koaliti-
onsvertrag Rn. 1049 ff.

Aus Sicht der Unternehmen ist im Sinne der 
Rechtssicherheit und Planbarkeit positiv, dass an 
dem Gesetz über die unternehmerischen Sorgfalts-
pflichten in Lieferketten festgehalten und dieses 
unverändert umgesetzt werden soll. Die Unterstüt-
zung für ein „wirksames EU-Lieferkettengesetz“ 
wird jedoch mit einiger Wahrscheinlichkeit den 
Compliance-Aufwand und die Sanktionsrisiken 
für Unternehmen weiter erhöhen. Nach dem bis-
herigen Verlauf des europäischen Normsetzungs-
prozesses ist derzeit zu erwarten, dass auf der 
EU-Ebene weitergehende Pflichten – insbesondere 
auch für kleine und mittlere Unternehmen – ent-
halten sein werden, als in dem geltenden natio-
nalen Recht.  

Die Umsetzung der Änderungsvorhaben im Ko-
alitionsvertrag zu aktuellen Compliance-Fragen 
würde den Rechtsrahmen für die betroffenen Un-
ternehmen stark verändern. Es erscheint derzeit 
naheliegend, dass dies zu einer Mehrbelastung 
der Unternehmen für präventive Compliance und 
ggf. auch nachträgliche Sanktionierung führen 
wird. Die Unternehmen sollten sich daher frühzei-
tig mit den anstehenden Änderungsvorhaben be-
fassen und diese im erforderlichen Umfang kritisch 
begleiten. Zugleich können sich daraus jedoch 
auch Chancen, insbesondere im Bereich Fortent-
wicklung der Compliance-Management-Systeme 
und vor allem im Bereich ESG ergeben, die die Un-
ternehmen frühzeitig für sich nutzen sollten. 

Dr. Fabian Quast

Die künftigen Regierungspartner von FDP, SPD und Grünen bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags im November.
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Dr. Fabian Quast ist Partner im 
Berliner Büro von Hengeler 
Mueller und berät Mandanten
unter anderem bei der Durchfüh-
rung von internen Untersuchun-
gen und der Implementierung 
von Compliance-Prozessen.
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 9.00 Uhr  Begrüßung 
Sybille Geitel, Vorstand, Engel & Zimmermann AG
RA Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleiter ZLR und Compliance Berater

 9.15 Uhr  Kommunikation in Zeiten der Polarisierung: Identitätspolitik, Cancel 
Culture und die Herausforderung für PR-Arbeit
• Systematiken der Polarisierung
• Warum ein WC-Handschuh keine gute Idee ist: Aktuelle Fallbeispiele
• Krisenpotenzial des Woke Capitalism 
Kathrin Hansen, Beraterin für Krisenkommunikation,  
Engel & Zimmermann GmbH

 10.00 Uhr „Ich freue mich über Krisen. Denn wenn ich mich nicht freue,  
kriselt es trotzdem!“
• Krise ist im heutigen Wirtschaftsleben der Dauerzustand –  

auch wenn wir es anders nennen.
• Purpose, Haltung, Nachhaltigkeit – es geht immer weniger ums Produkt
• Über die Bedeutung der 3 großen „D“:  

Digitalisierung, Daten und Dämonen
Thomas Graf, Leiter Corporate Communications, Eckes-Granini Group

 11.00 Uhr  NGO und Unternehmen – eine komplizierte Beziehung
• Missverständnisse und falsche Erwartungen
• Partner oder/und Gegner?
• Risiken und Chancen
Bernd Pieper, Geschäftsführer Kommunikation, Deutscher Tierschutzbund

 13.00 Uhr  Food Defense: rechtliche Anforderungen an den Produktschutz
• Produktschutz: gesetzliche & normative Anforderungen
• Spannungsfeld: Produktschutz vs. Datenschutz & Arbeitsrecht
• Food Defense System: innerbetriebliche Umsetzung & Überwachung
RA Dr. Markus Kraus, Weiss Walter Fischer-Zernin 

 13.45 Uhr Ransomware Attack - Einsichten und Erfahrungen aus einem realen 
Hackerangriff 
Eckhart Bogner, Regional Sales Manager, NCC Group GmbH 

 14.45 Uhr Simulation Cyber-Krise durch NCC Group 
Eckhart Bogner, Regional Sales Manager, NCC Group GmbH

 16.30 Uhr  Ende der Veranstaltung 

Donnerstag, 27. Januar 2022

Krisenkommunikation für die 
Lebensmittelwirtschaft

Eine Veranstaltung von                                 ,                     und

Kathrin Hansen

Eckhart Bogner

Torsten Kutschke

Dr. Markus Kraus

Sybille Geitel

Anmeldemöglichkeiten unter 

www.ruw.de/krisenmanagement 
per Mail an: Konrad.Eckes@dfv.de

Melden Sie sich jetzt an! 

Ansprechpartner: Konrad Eckes 
Deutscher Fachverlag GmbH  
Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt
Tel: 069 7595-1154, Fax: 069 7595-1150

Thomas Graf

Bernd Pieper

www.ruw.de/krisenmanagement

+++ Jetzt als Online-Konferenz +++

https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/krisenmanagement/krisenkommunikation-fur-die-lebensmittelwirtschaft
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Der Aufsichtsrat in der Unternehmenskrise

„Bei Unternehmenskrise denken wir meistens 
an Insolvenz.“ Doch die sei bereits „das 

Ende – da haben wir schon verloren“, stellte Prof. 
Dr. Daniel Graewe zu Beginn des Webinars klar: 
„Wir wollen über die Krise sprechen.“ Dazu sei 
es zunächst wichtig die Krise zu erkennen. Hierzu 
nannte Graewe die typischsten Krisenmerkmale 
bei Unternehmen, auf die Aufsichtsräte unbedingt 
achten sollten: „Sie bekommen weniger Unter-
lagen, die Investitionen gehen runter, die Perso-
nalfluktuation nimmt zu, Verluste werden durch 
die Auflösung von Rücklagen gedeckt. Fremdka-
pital kommt meistens nicht mehr von Banken, da 
das Verhältnis in der Krise häufig schon zerrüttet 
ist.“

Bei den Gründen für eine Krise unterschied 
Graewe zwischen internen und externen Krisenur-
sachen. Die externen Krisen, wie Marktverände-
rungen, Finanzkrisen oder ganz aktuell Pandemi-
en, könnten häufig abgefedert werden.

Schwieriger sei dies bei internen Ursachen, die 
aus dem Unternehmen selber kommen. Für sie 
benannte Graewe beispielhaft fehlendes oder 
unzureichendes Controlling, Finanzierungslücken, 
Investitionsfehler und falsche Produktionspla-
nung. „Häufig haben wir auch eine autoritäre 
Unternehmensführung, die sehr auf sich selbst 
gerichtet ist.“ Problematisch sei auch, wenn in der 
Geschäftsführung eigene persönliche Belange vor 
sachliche des Unternehmens gestellt werden.

Um die Krise zu erkennen, sei es wichtig ihre 
„Psychologie“ zu verstehen. „Der Aufsichtsrat 
muss darauf achten, wie sich der Vorstand verhält. 
Fehlende Kontaktaufnahme, Stimmungsschwan-

kungen, Kleinreden von Problemen, eine verzerrte 
Interpretation von Situation und Umfeld  – das 
sollten Aufsichtsräte wahrnehmen“, mahnte Grae-
we an.

Dabei seien verschiedene Stadien, die Vorstände 
psychologisch in einer Unternehmenskrise durch-
laufen, zu beachten. „Zunächst wird verdrängt: 
Das Angehen der Krise wird immer weiter nach 
hinten geschoben, was auch die Handlungsopti-
onen immer stärker reduziert.“ Auf die Verdrän-
gung folge die Schocksituation, in deren Folge die 
gesamte Tätigkeit lahm liegt. In der Phase der Ver-
leugnung wird die Krise auf andere Faktoren ge-
schoben. Der Vorstand reagiere dann mit Aufleh-
nung und Wut. Graewe orientierte sich mit diesen 
psychologischen Krisenstadien beim Vorstand an 
den Krisenstadien im Strebeprozess. Das tückische 
an diesen Phasen bezogen auf ein Unternehmen: 
„Der Vorstand ändert mit seinem Verhalten sehr 
lange nichts an der Krise. Erst wenn die Akzeptanz 
und dann die Aktivität kommt, kann Veränderung 
stattfinden. Doch dann sind vielleicht schon wert-
volle Monate oder gar Jahre verstrichen.“ 

Darum sei es wichtig für den Aufsichtsrat zu er-
kennen, in welcher Phase der Unternehmenskrise 
sich der Vorstand befindet und wie der psychologi-
sche Prozess beschleunigt werden kann, damit der 
Vorstand in die Aktivitätsphase einsteigt.

Die Unternehmenskrise beginne mit einer Stake- 
holderkrise, erläuterte Graewe: „Zu den Stakehol-
dern zählen dabei all‘ diejenigen, die Interesse am 
Wohlergehen eines Unternehmens haben: Mitar-
beiter, Lieferanten, Politik, Aktionäre usw. Wenn 
diese Gruppen nicht mehr mitgenommen werden, 

ist das der allererste Anschein, um zu sagen, das 
Unternehmen läuft nicht mehr rund.“

Sobald das Unternehmen nicht in einem guten 
Austausch mit den Stakeholdern ist, folge die Stra-
tegiekrise: Das Unternehmen setze dann z.B. auf 
falsche Investitionen, erziele aber trotzdem noch 
Gewinne. „Der Vorstand neigt in dieser Phase 
dazu, Symptome zu bekämpfen, weil er das eigent-
liche Problem noch nicht sieht. Er realisiert den Be-
ginn der Krise nicht.“ Das sei das Gefährliche an 
der Krise, die dann in eine Absatzkrise münde: sta-
gnierende oder langsam sinkende Nachfrage ge-
rade bei den Erfolgsträgern – den Produkten, die 
eigentlich immer gegangen sind. „Die Produktion 
ist nicht ausgelastet und die Lager werden immer 
voller. Das heißt, das Unternehmensergebnis geht 
zurück und das führt in eine Ertragskrise mit star-
ken Gewinneinbrüchen. Es kommt zu Verlusten, 
die an die Substanz des Unternehmens gehen.“ 
Spätestens hier müsse der Aufsichtsrat eingreifen. 
Denn es folge die Liquditätskrise – eine drama-
tische Krise, die eine akute Gefährdung der Un-
ternehmensexistenz hervorruft. „Das kann dann 
sehr schnell gehen. Das Unternehmen muss bei 
Lieferanten in Vorleistung treten, Leistungsträger 
verlassen das Unternehmen, Banken finanzieren 
nicht mehr. Diese Krise ist dann nicht mehr ohne 
weiteres ohne Hilfe beherrschbar.“

Der Vorstand muss handeln – je früher desto 
besser. Und ganz wichtig, so Graewe: „Nicht nur 
der Finanzvorstand. Jeder Vorstand hat eine Kont-
roll- und Mitüberwachungspflicht für die anderen 
Ressorts. Da sitzt er haftungsmäßig mit im Boot 
und muss das mitüberwachen.“                       chk

Verdrängung, 
Schock, 
Verleugnung, 
Auflehnung, 
und Depression 
vergeuden 
wertvolle Zeit in 
der Krise.
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Unternehmenskrisen sind vor allem auch unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie keine Seltenheit. Ihre 
Bewältigung stellt nicht nur das Management vor große Aufgaben. Auch die Kontrollorgane treffen besondere 
Anforderungen bei ihren Beratungs- und Überwachungsaufgaben. Interessante Einblicke unter anderem in die 
Psychologie und die einzelnen Stadien der Krise gab in diesem Zusammenhang Rechtsanwalt Prof. Dr. Daniel 
Graewe anlässlich eines Webinars der dfv Mediengruppe im November 2021.
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2. und 3. Juni 2022 | SIDE Design Hotel Hamburg

Vollständiges Programm & weitere Informationen unter
www.ruw.de/SanB-Jahrestagung

Sanierungsberater  
Jahrestagung

Hybrid: Teilnahme vor Ort oder Online
Online-Anmeldung: www.ruw.de/SanB-Jahrestagung

U.a. mit diesen Themen:
• StaRUG in der Praxis – Immer Ärger mit der Überschuldung
• Der Aufsichtsrat in der Krise: Vom Kontrollorgan zum  

Co-Vorstand?
• Healthcare in der Krise
• Der Handel im Dauerbeschuss – Warum sich die Fläche  

neu erfinden muss
• Norddeutsche Werften in der Dauerkrise
• und viele mehr!

zugleich  
6. WIRE Jahrestagung

Referentinnen und Referenten u.a.:

Prof. Dr. Daniel 
Graewe

Rüdiger Weiß Dr. Martin Heidrich Dr. Sylwia Maria 
Bea

Maximilian 
Dressler

Dipl.-Ing. (FH) 
Jörg Heus

Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Daniel Mann

Annabel LehnenDr. Björn Hürten Dr. Richard 
Federowski

Dr. Matthias WitekFrank GüntherDr. Johan 
Schneider

Dr. Sebastian
Braun LL.M.

Cornelius Nickert

WWW.RKGB.LEGAL

Mit freundlicher Unterstützung von:

Weitere Informationen und 
vollständiges Programm unter:
www.ruw.de/SanB-Jahrestagung

https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/wirtschaftsrecht/sanierungsberater-jahrestagung-2022
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Geschäftsgeheimnis: Anforderungen 
an angemessene Schutzmaßnahmen 

Die Schwelle für die Angemessenheit der Schutz-
maßnahmen wird vom LAG Baden-Württem-

berg nicht besonders hoch angesetzt. Zudem 
nennt das LAG Beispiele für mögliche Geheim-
haltungsmaßnahmen, an denen Unternehmen 
sich bei der Gestaltung ihrer Know-how-Schutz-
Konzepte orientieren können. Ohne angemessene 
Geheimnisschutzmaßnahmen ist der Inhaber der 
Geheimnisse aber schutzlos gestellt – auch das 
wird durch die Entscheidung nochmals deutlich.

Die Parteien stritten über die Nutzung einer 
Preiskalkulation des Arbeitgebers. Der Arbeitneh-

mer hatte sich die Kalkulation des Arbeitgebers 
an seine private E-Mail-Adresse weitergeleitet. 
Hierin sah der Arbeitgeber eine Verletzung sei-
ner Geschäftsgeheimnisse. Erstinstanzlich hatte 
das Arbeitsgericht Stuttgart den Arbeitnehmer im 
Wege der einstweiligen Verfügung verurteilt, die 
Nutzung oder sonstige Verwertung der Preiskal-
kulation zu unterlassen. Gegen dieses Urteil legte 
der Arbeitnehmer Berufung ein. Dabei trug der 
Arbeitnehmer insbesondere vor, er habe eides-
stattlich versichert, die E-Mail unwiederbringlich 
gelöscht und auch nicht an Dritte weitergeleitet 
zu haben. Überdies versicherte er, zu keinem Zeit-
punkt Ausdrucke oder sonstige Replikationen der 
Preiskalkulation gefertigt zu haben. 

Das LAG wies die Unterlassungsklage des Ar-
beitgebers ab. Zwar handele es sich bei der Preis-
kalkulation um ein Geschäftsgeheimnis. Überdies 
habe der Arbeitgeber die Kalkulation auch mit 
angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen 
geschützt. Dabei sei kein optimaler Schutz erfor-
derlich, sondern ein einzelfallabhängiger Bewer-
tungsmaßstab anzulegen. Insbesondere sei die Er-
richtung einer IT-Richtlinie über den Umgang mit 
vertraulichen Informationen und die Nutzung des 
E-Mail-Systems des Arbeitgebers ein geeigneter 
Bestandteil für angemessene Schutzmaßnahmen. 
Dies gelte auch für weitere bei dem Arbeitgeber 
bestehende Maßnahmen, wie u.a. vertragliche 
Geheimhaltungsregelungen mit Arbeitnehmern, 
ein Compliance-System sowie die Umsetzung ei-
nes „Need-to-know-Prinzips“. 

Nach dem LAG Düsseldorf hat sich nun auch das LAG Baden-Würt-
temberg mit den Anforderungen von Schutzmaßnahmen im Sinne des 
Geschäftsgeheimnisgesetzes (GeschGehG) auseinandergesetzt und die 
Anforderungen an solche Schutzmaßnahmen konkretisiert. 

Indem der Arbeitnehmer versichert habe, die 
E-Mail unwiederbringlich gelöscht und auch keine 
Replikationen hiervon gefertigt zu haben, entfal-
le ein etwaiger Anspruch auf Unterlassung. Denn 
dem Arbeitnehmer ist die zu verbietende Hand-
lung objektiv nicht mehr möglich. Es fehle inso-
weit an der (erforderlichen) Wiederholungsgefahr.

Sowie bereits das LAG Düsseldorf in der ein-
gangs genannten Entscheidung verlangt auch 
das LAG Baden-Württemberg entsprechend dem 
Gesetzeswortlaut in § 2 Nr. 1 lit. b) GeschGehG 
das Vorliegen von (angemessenen) Schutzmaß-
nahmen, damit ein Unternehmen sich gegen die 
Verletzung seiner Geschäftsgeheimnisse vertei-
digen kann. Hierfür trägt das Unternehmen die 
Darlegungs- und Beweislast. Dabei nennt das LAG 
konkrete Bausteine eines möglichen Schutzmaß-
nahmenkonzepts (u.a. IT-Policy, Compliance-Sys-
tem, Need-to-know-Prinzip und Verschwiegen-
heitsvereinbarungen). Bei der Bewertung dieser 
Maßnahmen legt das Gericht keinen übermäßig 
strengen Maßstab an. Ausreichend sind objektiv 
dem Geheimnisschutz dienende Maßnahmen, die 
auch tatsächlich umgesetzt werden. 

Unternehmen sind also gut beraten, entspre-
chende Schutzmaßnahmen einzuführen, diese zu 
Beweiszwecken zu dokumentieren, deren Umset-
zung sicherzustellen und etwaige später aufge-
deckte Mängel im Rahmen eines Revisionsprozes-
ses zu beheben. 

Johannes Simon und Jan-Patrick Vogel
Ein Fall für angemessene Schutzmaßnahmen: Weiterleitung von Geschäftsgeheimnissen an private E-Mail-Adressen.
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EU-Hinweisgeberrichtlinie: 
Unternehmen haben noch viel zu tun

Dänemark und Schweden haben als erste 
EU-Staaten die Vorgaben der Europäischen 

Union zum Schutz von Hinweisgebern in nationa-
les Recht überführt. Die anderen Mitgliedsstaaten 
müssen noch bis Ende des Jahres mit neuen Ge-
setzen nachziehen. Für Unternehmen ab 250 Mit-
arbeitenden sieht die Richtlinie u.a. vor, dass sie 
vertrauliche Meldekanäle einrichten, gewissenhaf-
te Untersuchungsprozesse für Hinweise definieren 
und Hinweisgebende vor Repressalien schützen 
müssen. Ab Ende 2023 trifft dies auch auf Unter-
nehmen ab 50 Mitarbeitenden zu. Die Regularien 
gelten auch für Unternehmen außerhalb der EU, 
die über entsprechende Niederlassungen in einem 
der Mitgliedsstaaten verfügen.

Obwohl es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis 
die EU-Richtlinie in allen Mitgliedsstaaten umge-
setzt sein wird, sind viele Unternehmen in Europa 
noch unzureichend auf die neue Gesetzeslage vor-
bereitet. Zu diesem Ergebnis kommt der Whistle- 
blowing Report 2021. Die Studie wurde bereits 
zum dritten Mal als Kooperation der Fachhoch-
schule Graubünden und der EQS Group erhoben 

und befragt über 1.200 Unternehmen in Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz 
zu unternehmensinternem Whistleblowing und 
Meldestellen. Neben dem Vorbereitungsstand 
auf die EU-Hinweisgeberrichtlinie wurde unter-
sucht, inwieweit Unternehmen von Missständen 
betroffen sind, wie Meldestellen als Instrument 
zur Prävention und Aufdeckung von Missständen 
genutzt werden und welche Auswirkungen die 
Covid-19-Pandemie auf das Meldeverhalten in 
Unternehmen hatte.

Interessanterweise hält ein Großteil der befrag-
ten Unternehmensvertreter die Inhalte und Vor-

gaben der EU-Richtlinie für grundsätzlich sinnvoll 
und geht davon aus, dass sie zu einem ausreichen-
den Hinweisgeberschutz führen werden. Über alle 
Länder hinweg werden zudem die einzelnen in-
haltlichen Aspekte der Richtlinie als überwiegend 
positiv bewertet.

Gut drei Viertel der Unternehmen in Deutsch-
land, Großbritannien und der Schweiz haben sich 
schon etwas eingehender mit den Anforderun-
gen der Richtlinie auf die unternehmensinternen 
Prozesse und Strukturen auseinandergesetzt. In 
Frankreich liegt der Anteil hingegen nur bei knapp 
der Hälfte. Bei Großunternehmen ist der Informa-
tionsstand in allen vier Ländern deutlich besser als 
bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Blickt man jedoch auf die konkrete Umsetzung 
der Vorgaben in den Unternehmen zeigt sich, dass 
noch Handlungsbedarf besteht. Gerade einmal  
10 Prozent der befragten Unternehmen, die von 
der EU-Richtlinie betroffen sind, erfüllen schon 
alle rechtlichen Vorgaben. Dazu gehört zum Bei-
spiel die Eingangsbestätigung eines Hinweises 
innerhalb von einer Woche, der Schutz der Ver-
traulichkeit der Identität der Hinweisgebenden 
und Dritter oder das Verbot und die Unterlassung 
von Repressalien gegenüber den Hinweisgeben-
den. Der Whistleblowing Report 2021 zeigt, dass 
deutsche und britische Unternehmen etwas bes-
ser vorbereitet sind. Hier erfüllt schon gut jedes 
siebte bzw. sechste Unternehmen alle Vorgaben. 
In Frankreich und der Schweiz ist es erst jedes 20. 
Unternehmen. Nicht überraschend ist, dass über 
alle Länder hinweg Großunternehmen besser vor-
bereitet sind als KMU. Für Unternehmen zwischen 
50 und 249 Mitarbeitenden gelten die Vorgaben 
aber auch erst ab Ende 2023.

In Hinblick auf die einzelnen Vorgaben der 
EU-Richtlinie haben Unternehmen in Deutschland 
und Großbritannien für die Bestätigung des Er-
halts von Meldungen sowie Updates zu Untersu-
chungsfortschritten und Folgemaßnahmen über-
durchschnittlich häufig Prozesse definiert. Auch 
hat die Hälfte der befragten Unternehmen schon 
unparteiische Ansprechpersonen für die Bearbei-
tung von Hinweisen festgelegt.

Schlusslicht bei der Erfüllung der EU-Vorgaben 
ist Frankreich. Dort erfüllen bisher rund 60 Prozent 
der betroffenen Unternehmen noch keine einzige 
Anforderung. Doch auch in der Schweiz, Deutsch-
land und Großbritannien liegt der Anteil der Un-
ternehmen, die noch gar nicht mit der Umsetzung 
der Vorgaben begonnen haben, zwischen 35 bis 
45 Prozent. Dies macht deutlich, dass der Hand-
lungsbedarf für die Unternehmen groß ist, um den 
gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen und mögli-
che Sanktionen zu verhindern.

Tiefere Einblicke in den Vorbereitungsstand 
europäischer Unternehmen auf die EU-Hin-
weisgeberrichtlinie sowie praktische Hand-
lungsempfehlungen können Sie übrigens in der 
Dezember-Ausgabe des Compliance-Beraters  
nachlesen.                   Prof. Dr. Christian Hauser

Prof. Dr. Christian Hauser ist 
Professor für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre und 
Internationales Management 
am Schweizerischen Institut für 
Entrepreneurship der Fachhoch-
schule Graubünden. Er ist dort 
Leiter des Kompetenzschwerpunkts 
Corporate Responsibility sowie des 
ersten PRME Business Integrity 
Action Centers in Europa.Pr
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Hinweisgeberschutz: Die EU hat die Weichen gestellt, doch in Deutschland fehlt noch die Überführung in nationales Recht und viele Unter-
nehmen sind bislang unzureichend vorbereitet. 
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Am 17. Dezember 2021 endet die Frist für die nationale Umsetzung der 
EU-Hinweisgeberrichtlinie 2019/1937. Doch wie gut sind europäische 
Unternehmen auf die neuen rechtlichen Anforderungen vorbereitet? Der im 
Oktober erschienene Whistleblowing Report 2021 hat über 1.200 Unter-
nehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz befragt.

https://www.integrityline.com/de/knowhow/whistleblowing-report/
https://www.integrityline.com/de/knowhow/whistleblowing-report/
https://online.ruw.de/suche/cb/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN
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The Future of Compliance: Studie blickt 
auf Compliance-Gesetzesvorhaben

Der Regierungsentwurf des Verbandssanktio-
nengesetzes (VerSanG-E) wurde in der ver-

gangenen Legislaturperiode nicht weiterverfolgt. 
Eine Wiederaufnahme der Diskussionen zum 
Unternehmensstrafrecht ist jedoch wahrschein-
lich. Die Einschätzungen der Studienteilnehmer 
hierzu wurden auf Basis des Regierungsentwurfs 
zwischen Mai und Juni 2021 erhoben. Der Aus-
sage, dass das VerSanG zu einer Erhöhung der 
Relevanz von Compliance in ihrer Organisation 
führen wird, stimmten zwei Drittel der Teilneh-
mer tendenziell zu, 24 Prozent sogar „voll und 
ganz“. Lediglich 8 Prozent der Befragten erwar-

Zum fünften Mal in Folge nimmt die Studie „The Future of Compliance“ 
Trends und Herausforderungen im Compliance-Management unter die 
Lupe. In der aktuellen Untersuchung blickt Deloitte in Kooperation mit der 
Quadriga Hochschule Berlin und dem Compliance Manager Magazin auf 
diverse Gesetzesvorhaben, die 2021 für das Compliance-Umfeld deutscher 
Organisationen diskutiert wurden oder sich konkretisiert haben und damit 
hohe Bedeutung für das Berufsfeld besitzen.

teten keinen Effekt des VerSanG auf die Relevanz 
von Compliance. 

Mit dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) 
sollten die Anforderungen der „EU-Richtlinie zum 
Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Uni-
onsrecht melden“ bis zum 16. Dezember in natio-
nales Recht umgesetzt werden. Zentraler Bestand-
teil der neuen Regelung, ist die Etablierung eines 
Hinweisgebersystems. Drei Viertel der befragten 
Organisationen (76 Prozent) haben bereits eins 
implementiert. Weitere 16 Prozent gaben an, dass 
ein Hinweisgebersystem in Planung ist.

Ob eine Organisation ein Hinweisgebersystem 
etabliert hat, ist ebenfalls stark von der Organisati-
onsgröße und noch deutlicher vom Umsatz abhän-
gig. Organisationen mit einem durchschnittlichen 
Jahresumsatz von mindestens 1 Mrd. Euro gaben 
zu 93 Prozent an, bereits ein Hinweisgebersystem 
etabliert zu haben. Demgegenüber haben nur 50 
Prozent der Organisationen mit einem Umsatz von 
unter 100 Mio. Euro ein Hinweisgebersystem eta-
bliert.

Der Entwurf des HinSchG sieht gewisse Schwel-
lenwerte vor, ab denen ein Hinweisgebersystem 
etabliert werden muss. Dies sei eine mögliche 
Erklärung dafür, dass kleinere Organisationen 
häufiger angeben, ein Hinweisgebersystem weder 
etabliert noch in Planung zu haben, heißt es in der 
Studie.                                                            chk

Compliance: Stand 2021 besonders unter dem Eindruck neuer 
Gesetzesvorhaben.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen in diesem besonderen Jahr 2021 
danken und freuen uns, wenn Sie uns auch 2022 die Treue halten.
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gesegnete Weihnachten, Zeit zum Innehalten und zur Muße, fröhliche Stunden im Kreis Ihrer 

Familien sowie einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022.

Herzliche Grüße
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Datenschutz im Fokus

Cloud Computing unter der DSGVO – erleichtert oder erschwert? 
Auch die DSGVO regelt– ähnlich wie das bisherige BDSG – die Auftragsverarbeitung. Wie ist bei 
Einsatz von Cloud Computing-Services datenschutzmäßig vorzugehen? Seite 54

Reform des Sozialdatenschutzes
Der Sozialdatenschutz ist ein spezieller Bereich des Datenschutzrechts, der aufgrund der DSGVO 
angepasst werden musste. Der Beitrag gibt einen Überblick über die SGB-Neuregelungen. Seite 57

Eindeutige Identifizierung von Anwälten: Das nur bedingt einsatzfähige 
Anwaltspostfach 
Ende 2017 sollte mit dem „besonderen elektronischen Anwaltspostfach“ (beA) ein neuer Service für 
Anwaltskanzleien in Deutschland starten. Ein fehlerhaftes Zertifikat sorgt für Verzögerung. Seite 60

Weniger als 100 Tage bis zur Anwendung der DSGVO – GDD veröffentlicht weitere 
Praxishilfen
Diesmal werden Auftragsverarbeitung, Einwilligung und Folgenabschätzung gemäß DSGVO näher 
beleuchtet. Seite 62

Fragen aus der Praxis

Website-Kontaktformular ohne Verschlüsselung führt nicht zwingend zum Bußgeld
Nicht jedes Kontaktformular auf einer Website muss für den Datentransport zum Webserver eine 
TLS-Verschlüsselung (https) vorsehen. Seite 63

Aktuelles aus den Aufsichtsbehörden

Kontonummer nicht per E-Mail I Erweiterte Videoüberwachungsbefugnisse
Eine Kontonummer darf nicht unverschlüselt per E-Mail übertragen werden. Aufzeichnungen einer
Videoüberwachung für gewisse Zeit können auch ohne konkreten Verdacht zulässig sein. Seite 64

Rechtsprechung

Datenschutzrechtsprechung aktuell auf einen Blick Seite 65

Sonderkündigungsschutz für „stellvertretende“ Datenschutzbeauftragte Seite 66

Überwachung eines Arbeitnehmers durch Detektiv Seite 67

Stichwort des Monats

Verschlüsselung  Seite 69
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 Ihr zuverlässiger Partner für Datenschutz und Datensicherheit

Chefredakteur  Dr. Philipp Kramer

  Nachrichten Seite 52    Service Seite 70  

Betriebs-Berater Compliance

Fachmedien Recht und Wirtschaft | Deutscher Fachverlag GmbH | Frankfurt am Main

EDITORIAL

Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel
Compliance in der Kirche: Die kirchliche Zivilgesellschaft neu denken | I

CORPORATE COMPLIANCE
Dr. Frank Hülsberg, WP/ StB, und Carsten Kuhn, RA
Step-by-step: Business Partner Checks | 353

Borja Alcázar Pérez, LL.M., RA und Abogado
Länderreport Spanien – Upgrade: Wichtige Reform des spanischen Strafgesetzbuches im 
Bereich Compliance | 357

Dr. Antje Heinen, LL.M., RAin, und David-Julien dos Santos Goncalves
Preisbindungen und Preisempfehlungen in der Praxis | 359

RISIKOANALYSE UND -IDENTIFIKATION
Dr. Manfred Rack, RA
CB-Test: Die neue Strafbarkeit der Geschäftsleiter von Banken und Versicherungen 
im Risikomanagement (Teil II) | 368

Anja Glück und Leif Schubert
Aktuelle gesetzgeberische Defi zite bei der Geldwäsche-Compliance von 
 Kapitalverwaltungsgesellschaften | 375

Armin Fladung, RA, Compliance-Offi cer (TÜV)
Das neue Unternehmensstrafrecht –  Compliance als strafmildernder Umstand? | 380

COMPLIANCE MANAGEMENT
Dr. Michaela Möhlenbeck, RAin
Erlangung von und Umgang mit Hinweisen auf Compliance-Verstöße im DB-Konzern | 382

HAFTUNG UND AUFSICHT
Daniel Froesch, RA
Haftungsfallen für Organe in  Krisensituationen | 388

Dr. Sebastian Kraska, RA
Datenschutz: Grenzen der revisionssicheren E-Mail-Archivierung | 395

www.compliance-berater.de

Compliance
Berater

CB

Herausgeber

Prof. Dr. Johannes Dietlein

Oktober 2015
10. Jahrg.
71732

DATENSCHUTZ-

Betriebs-

EDITORIAL

Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel
Compliance in der Kirche: Die kirchliche Zivilgesellschaft neu denken | I

CORPORATE COMPLIANCE
Dr. Frank
Step-by-step: Business Partner Checks | 353

Borja
Länderreport Spanien – Upgrade: Wichtige Reform des spanischen Strafgesetzbuches im 
Bereich Compliance | 357

Dr. Antje
Preisbindungen und Preisempfehlungen in der Praxis | 359

RISIKOANALYSE UND -IDENTIFIKATION
Dr. Manfred
CB-Test: Die neue Strafbarkeit der Geschäftsleiter von Banken und Versicherungen 
im Risikomanagement (Teil II) | 368

Anja
Aktuelle gesetzgeberische Defi zite bei der Geldwäsche-Compliance von 
 Kapitalverwaltungsgesellschaften | 375

Armin
Das neue Unternehmensstrafrecht –  Compliance als strafmildernder Umstand? | 380

COMPLIANCE MANAGEMENT
Dr. Michaela
Erlangung von und Umgang mit Hinweisen auf Compliance-Verstöße im DB-Konzern | 382

HAFTUNG UND AUFSICHT

Compliance
Berater

Recht | Wirtschaft | Steuern

www.betriebs-berater.de

26|2017

26.6.2017 | 72. Jg.
Seiten 1473–1536

DIE ERSTE SEITE
Dr. Jan Byok, LL.M., RA
Wettbewerbsregister gegenWirtschaftskriminalit�t

WIRTSCHAFTSRECHT
Prof. Dr. Martin R. Schulz, LL.M.
Compliance-Management im Unternehmen –
Grundfragen, Herausforderungen und Orientierungshilfen | 1475

Dr. Christof-Ulrich Goldschmidt, RA, und Bernd Hess, RA
Die Compliance-Verantwortung des Finanzinvestors | 1483

STEUERRECHT
Dr. Andreas Eggert, RA/StB
Compliance-Ermittlungen und Korrektur von Erkl�rungen bei der Besteuerung
von Arbeitnehmern | 1495

Dr. Dirk Niedling, RA/StB, und Dr. Gabriele Rautenstrauch, StBin
Auswirkungen des „ATAD II“-Vorschlags zu hybriden Gestaltungenmit Drittl�ndern
auf Finanzierungstransaktionen | 1500

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT
J�rg T�llner, Dr. Christian Foltz und Kolja von Westerholt
Produkt-Compliance – eine notwendige Evolutionsstufe f�r ein ganzheitliches
Compliance-Management-System | 1515

ARBEITSRECHT
Dr. Daniel Kl�sel, RA, und Dr. Thilo Mahnhold, RA/FAArbR
Contractor Compliance im neuen A�G | 1524

Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Sc
hw
erp
un
kth
eft

Co
mp
lia
nc
e

datenschutz-berater.dedatenschutz-berater.de

Januar 2014 | www.betriebs-berater.de

O f f i c e

Recht | Wirtschaft | Steuern

Fachmed ien Recht und Wi r t s cha f t | Deu t s che r Fachve r lag GmbH | www.d f v.de

Datenbanken,
Software,
digitale Angebote

BeraterMagazin_Titel_2014.indd 2 08.01.14 18:49

Weihnachtsanzeige_RUW_2021_V04.indd   1 01.11.21   12:33

https://www.ruw.de/

